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Infobrief Sanierung & Insolvenz
Berlin I/2009

5. Newsticker

1. �BAG, Beschluss vom 27.02.2008 -  
5 AZB 43/07 (LAG �üringen)

Fordert der Insolvenzverwalter vom Arbeitnehmer Rückzah-
lung der vom Schuldner vor Insolvenzerö�nung geleisteten 
Vergütung wegen Anfechtbarkeit der Erfüllungshandlung 
(§§ 129�. InsO), ist der Rechtsweg zu den Gerichten für 
Arbeitssachen erö�net.

2. �BGH, Urteil vom 27.03.2008 - IX ZR 98/07 
(LG Bautzen)

Eine bereits vor der angefochtenen Rechtshandlung gegebene 
Kenntnis des Anfechtungsgegners von der Zahlungsunfähig-
keit des Schuldners entfällt, wenn er auf Grund neuer, objek-
tiv geeigneter Tatsachen zu der Ansicht gelangt, dass nun der 
Schuldner möglicherweise wieder zahlungsfähig sei.

Den Wegfall der Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners hat der Anfechtungsgegner zu beweisen. Der 
Beweis ist erbracht, wenn feststeht, dass der Anfechtungsgeg-
ner infolge der neuen Tatsachen ernstha�e Zweifel am Fort-
bestand der Zahlungsunfähigkeit hatte.

3. Neunter Zivilsenat des BGH mit Urteil vom 
10.06.2008 - XI ZR 283/07 (LG Köln) gegen 
den El�en Zivilsenat des BGH mit Urteil vom 
25.10.2007 - IX ZR 217/06 (OLG München)

Ein vorläu�ger Insolvenzverwalter mit Zustimmungsvorbe-
halt muss einer im Einzugsermächtigungsverfahren erfolgten 
Belastungsbuchung auf dem Schuldnerkonto innerhalb der 
Frist der Nr. 7 III AGB-Banken (6 Wochen) widersprechen, 
um ein Eintreten der Genehmigungs�ktion zu verhindern 
(Abweichung von BGHZ 174, 84 = NJW 2008, 63).

Auch im Fall der Genehmigungs�ktion nach Nr. 7 III AGB-
Banken ist für die Frage der Bardeckung im Rahmen des  
§ 142 InsO der Zeitpunkt des Lastschri�einzugs maßgebend.

Hinweis in eigener Sache:

Der nächste Jour Fixe �ndet am 12. Februar 2009 um 17:00 
Uhr zum �ema „Arbeitsrechtliche Aspekte in Krise, Sanie-
rung und Insolvenz“ in unserem Berliner Büro statt. Sollten 
Sie Interesse an der Teilnahme haben, so können Sie sich 
gerne an Frau Kriebel unter MKriebel@schubra. de wenden.
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